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Urteil
VG Freiburg, § 60 Abs. 1 AufenthG
(früher: § 51 Abs. 1 AuslG)
Abschiebeschutz für Iranerin –
Zwangsverlobung

Eine Iranerin, die mit einem älteren Mann, der im
Staatsdienst steht, verheiratet werden soll und bereits er-
heblichen sexuellen Übergriffen durch diesen ausgesetzt
war, darf nicht in den Iran abgeschoben werden.
Urteil des VG Freiburg v. 20.04.05 – A 5 K 10956/03– rk

Aus dem Sachverhalt
Der Kläger begehrt die Aufhebung eines Be-

scheids des Bundesamts, mit dem der Beigeladenen
die Voraussetzungen des § 51 Abs.1 AusIG zugespro-
chen wurden.

Die am 01.08.1986 (27.07.1986) in Shiraz/Iran
geborene Beigeladene ist iranische Staatsangehörige
mit moslemischer Religionszugehörigkeit. Sie reiste
am 24.03.2003 auf dem Landweg nach Deutschland
ein und stellte einen Asylantrag. Zur Begründung
gab sie während ihrer persönlichen Anhörung am
20.06.2002 im Wesentlichen an, sie habe im Iran
keine Lebenssicherheit mehr gehabt. Ihr Vater habe
sie – unter Zwang – mit einem religiösen alten Mann
(32 Jahre) verheiraten wollen. Hintergrund sei, dass
ihr Vater Kommunist gewesen, inhaftiert und sehr
unterdrückt gewesen sei. Näheres hierüber wisse sie
nicht. Ihr Vater habe seinerzeit Shiraz verlassen müs-
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sen und sei verbannt worden. Mit dieser Heirat habe
er dem islamischen Regime nach außen dokumentie-
ren wollen, dass er kein Kommunist und nicht mehr
aktiv sei. Ihre Familie gehöre zur Volksgruppe der
Kashqai, die früher das Schah-Regime unterstützt
habe. In der Schule habe sie selbst als Schülerin gegol-
ten, die ständig kritische Fragen gestellt habe. Ihr Va-
ter habe Angst gehabt und sie immer wieder aufgefor-
dert, sich diesbezüglich zurückzuhalten. Ihre Mutter
sei mehrmals von der Schule einbestellt worden. Ihr
Vater habe sie vor etwa zwei Jahren mit einem Eisen-
teil verletzt und ihr damit zu verstehen gegeben, sie
solle künftig nicht mehr so aufsässig sein. Mit der
Heirat dieses (alten) Mannes habe er zwei Dinge klar-
stellen wollen. Dass sie künftig nicht mehr so viele
kritische Fragen stellen solle und er den Beweis er-
bringe, dass er kein Kommunist mehr sei. Sie selbst
sei bereits im Alter von 13/14 Jahren mit Abbas N.
verlobt worden, einem Mann, den sie nicht liebe. Er
sei ein Freund des Vaters. Ihr Verlobter habe ihr
Angst gemacht, indem er ihr über das Schicksal der
Kommunisten in den Gefängnissen berichtet habe.
Ihr Verlobter sei ein Sarhang (Oberst) der Ordnungs-
kräfte und habe zeitweise Uniform und Waffen getra-
gen. Näheres über seine berufliche Tätigkeit wisse sie
nicht. Sie habe dann einen Jungen namens Hamet
kennen gelernt, in den sie sich verliebt und mit dem
sie sich getroffen habe. Mitte Bahman 1380 (Anfang
Februar 2002) sei offenbar aufgrund einer Anzeige
der Nachbarn die Polizei in das Haus gekommen, in
dem sie mit Hamid zusammen gewesen sei. Ihr Ver-
lobter habe mit der Polizei verhandelt. Er habe die
Macht gehabt, alles zu verheimlichen. Sie gehe davon
aus, dass der Junge ins Gefängnis gesteckt und ausge-
peitscht worden sei. Sie habe jedenfalls danach kei-
nen Kontakt mehr zu ihm gehabt. Bei einer ärztli-
chen Untersuchung sei festgestellt worden, dass sie
intimen Kontakt gehabt habe. Ihr Verlobter habe ver-
hindern wollen, dass die Öffentlichkeit davon erfahre
und habe sie in der Folge wie eine Hure misshandelt.
Mit ihrer Mutter habe sie über alles gesprochen. Ihr
Verlobter habe ihr ständig gedroht, alles ihrem Vater
oder der Regierung zu sagen. Dann hätte ihre Hin-
richtung bzw. Steinigung gedroht. Sie habe sich auf-
grund des psychischen Drucks zu einem Psychiater
begeben, ihm aber lediglich erzählen können, dass sie
unter Schlafstörungen leide. Ihre Mutter habe
schließlich einen Schlepper gefunden. Ihr
Personalausweis sei bei ihrem Vater. In Deutschland
habe sie sich in frauenärztliche Behandlung begeben.

Mit Bescheid vom 04.06.2003, dem Kläger zuge-
stellt am 16.06.2003, lehnte das Bundesamt den An-
trag auf Anerkennung als Asylberechtigte ab und
stellte gleichzeitig fest, dass die Voraussetzungen des
§ 51 Abs.1 AusIG hinsichtlich des Iran vorliegen.
[…]

Aus den Gründen:
[…]

Das Gericht hat seiner Entscheidung die asylrechtli-
chen und ausländerrechtlichen Bestimmungen zu-
grunde zu legen, die nach dem Zuwanderungsgesetz
vom 30.07.2004 am 01.01.2005 in Kraft getreten
sind (vgl. Art. 15 Abs.3 des Zuwanderungsgesetzes).

[…]
Die zulässige Klage des Bundesbeauftragten ist

unbegründet. […] Zu Recht hat das Bundesamt be-
züglich der Beigeladenen festgestellt, dass die Voraus-
setzungen des § 51 Abs.1 AusIG – jetzt § 60 Abs.1
AusIG hinsichtlich des Iran vorliegen.

Nach § 60 Abs.1 AufenthG darf ein Ausländer in
Anwendung des Abkommens vom 28.07.1951 über
die Rechtsstellung der Flüchtlinge nicht in einen
Staat abgeschoben werden, in dem sein Leben oder
seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Staatsan-
gehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimm-
ten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen
Überzeugung bedroht ist. Eine Verfolgung wegen der
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe
kann auch dann vorliegen, wenn die Bedrohung des
Lebens, der körperlichen Unversehrtheit und der
Freiheit allein an das Geschlecht anknüpft. Eine Ver-
folgung in diesem Sinne kann ausgehen vom Staat,
Parteien oder Organisationen, die den Staat oder we-
sentliche Teile des Staatsgebiets beherrschen oder von
nicht staatlichen Akteuren, sofern der Staat oder
sonstige Parteien und Organisationen einschließlich
internationaler Organisationen erwiesenermaßen
nicht in der Lage oder nicht willens sind, Schutz vor
der Verfolgung zu bieten, es sei denn, es besteht eine
innerstaatliche Fluchtalternative. Zu Recht wird im
angefochtenen Bundesamtsbescheid ausführlich und
minuziös dargelegt, dass im Falle der Beigeladenen
diese Voraussetzungen im Hinblick auf ihren glaub-
haften Vorfluchtvortrag vorliegen. Um Wiederho-
lungen zu vermeiden, wird auf die Begründung die-
ses Bescheids, die sich die Kammer ausdrücklich zu
eigen macht, verwiesen. Das gerichtliche Verfahren
und insbesondere die mündliche Verhandlung haben
die vom Bundesamt getroffenen Feststellungen
nachhaltig bestätigt.

Das Gericht hält das Vorbringen der Beigelade-
nen bezüglich der „Zwangsverlobung“ mit einem
hochrangigen, sehr viel älteren Mann der Ordnungs-
kräfte vor einem politischen Rehabilitationsinteresse
des Vaters der Klägerin sowie ihre entgegen dem Wil-
len des Vaters eingegangene Beziehung zu einem an-
deren Mann für glaubhaft. Gleiches gilt hinsichtlich
der Misshandlungen durch den Vater und den Ver-
lobten. Die Beigeladene hat bei der Anhörung in der
mündlichen Verhandlung substantiierte und detail-
lierte Ausführungen zu den Ereignissen gemacht.
Diese stimmten im Wesentlichen mit ihrem ausführ-
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lichen Vorbringen beim Bundesamt überein. Die
Beigeladene war bei der Darstellung in der mündli-
chen Verhandlung vom Geschehen vor der Ausreise
auch spürbar berührt, ohne allerdings ihren Vortrag
auszuschmücken oder Übertreibungen anzubringen.

Die Bedenken des Klägers gegen die Glaubwür-
digkeit greifen vor diesem Hintergrund nicht durch.
Dies gilt insbesondere hinsichtlich des Vortrags der
Klägerin, ihr Verlobter, ca. 32 Jahre alt, sei Oberst ge-
wesen. Abgesehen davon, dass die Klägerin in ihrem
damaligen jugendlichen Alter noch nicht ohne Wei-
teres den zutreffenden Rang ihres Verlobten erken-
nen konnte, erscheint es der Kammer in einem Land
wie dem Iran nicht ausgeschlossen, dass eine Person
mit besonderen Verdiensten z.B. im Hinblick auf ein
Kriegsgeschehen, in relativ jungen Jahren schon den
Rang eines Obersts erhält. Dass es der Beigeladenen
und ihrer Mutter angesichts der beschriebenen Situa-
tion aussichtslos erscheinen musste, sich schutzsu-
chend an die iranischen Stellen zu wenden, liegt auf
der Hand. Dies würde im Falle einer Rückkehr der
Beigeladenen in den Iran auch landesweit gelten, zu-
mal ihr Verlobter aufgrund seiner Stellung einen be-
sonderen Einfluss und besondere Möglichkeiten hat,
die Beigeladene, die sich in der iranischen Gesell-
schaft kaum alleine behaupten könnte, ausfindig zu
machen (vgl. dazu auch VG Freiburg, Urt.v.
26.01.2005 – A 1 K 110 12/03 –).

Die wie im Falle der Klägerin durch die Tradition
und die gesellschaftlichen Verhältnisse gebilligte
und vom Staat tolerierte dauerhafte Diskriminie-
rung und Entrechtung von Frauen in Fällen der vor-
liegenden Art durch Zwangsverlobung mit geplanter
Zwangsverheiratung auf Lebenszeit mit einem sie
misshandelnden Mann vor dem Hintergrund von
Misshandlungen durch den eigenen Vater, dem es
um seine politische Rehabilitierung geht, stellt im
Sinne des § 60 Abs.1 Satz 3 Nr. 4c AufenthG eine
nicht staatliche Verfolgung wegen der Zugehörigkeit
zu einer sozialen Gruppe dar, nämlich eine allein an
das Geschlecht anknüpfende Bedrohung der körper-
lichen Unversehrtheit und Freiheit. Diese im Einzel-
fall auch im Iran noch vorkommende ausgrenzende,
weil allein Frauen wegen ihrer vermeintlichen Min-
derwertigkeit und Rechtlosigkeit betreffende Maß-
nahme hat öffentlichen Charakter, umfasst das Ele-
ment einer dauerhaft ausweglosen Lage und ist auf
das unverfügbare und unverzichtbare Merkmal der
(sexuellen und körperlichen) Selbstbestimmung
gerichtet und kann wegen der Schwere der damit
verbundenen Menschenrechtsverletzung der
Betroffenen nicht mehr als noch hinnehmbar
zugemutet werden. […]

Mitgeteilt von: SAGA,
Südbadisches Aktionsbundnis gegen Abschiebungen


